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Vorstandswahlen 2020 

VORSTAND

Thomas Lundt als Obermeister einstimmig wieder gewählt
Am 10. November 2020 war es soweit 
und auch Corona konnte uns nicht da-
ran hindern, die Innungsversammlung 
mit Vorstandswahl durchzuführen.  
In Absprache mit dem zuständigen Be-
zirksamt und dem Estrel Congress Cen-
ter, konnten wir, unter genauer Einhal-
tung der Hygienemaßnahmen, die not-
wendige Innungsversammlung abhal-
ten. Durch den Corona bedingten Aus-
fall der Frühjahrs Innungsversammlung, 
musste so einiges an Tagesordnungs-
punkten bearbeitet werden. 

Publizist und Analyst, Carl Christian Jan-
cke, hat über „Das Automobil – Der An-
trieb der sozialen Marktwirtschaft“ ein 
weiteres Referat gehalten.   
     
Nach Bearbeitung der weiteren Tages-
ordnungspunkte, konnte die Vorstand-
wahl beginnen. Als Wahlvorsitzende 
wurde Frau Angela Bartsch-Widmaier 
bestimmt. Sie war bereits mehrfach die 
Wahlleiterin bei Vorstandswahlen und 
ist somit, mit dem Wahlablauf, bestens 
vertraut gewesen. 

Ab 2021 wird die AÜK – Akkreditierte 
Überprüfung im Kraftfahrzeuggewer-
be eingeführt. Wir haben uns sehr dar-
über gefreut, dass wir die Geschäftsfüh-
rerin des Landesverbandes des Kfz-Ge-
werbes Berlin-Brandenburg e. V., Frau 
Viviane von Aretin, gewinnen konnten, 
unsere Mitglieder hierüber noch ein-
mal genauestens zu informieren. Im An-
schluss hatte jeder Betrieb noch einmal 
die Möglichkeit, Fragen durch Frau von 
Aretin beantworten zu lassen. 

Viviane von Aretin
Geschäftsführerin Landesverband des 
Kfz-Gewerbes Berlin-Brandenburg e. V.

Carl Christian Jancke

Angela Bartsch-Widmaier
Assessorin der Handwerkskammer Berlin

In jeweils geheimer Wahl wurden nun 
der Obermeister und seine beiden Stell-
vertreter gewählt. Auf Nachfrage durch 
die Wahlleiterin, haben sich keine wei-
teren Kandidaten zur Wahl gestellt. 
Nach Stimmauszählung stand es fest: 
Alter und neuer Obermeister ist Tho-
mas Lundt.     
     

Dieser freute sich sehr und bedankte 
sich bei den Mitgliedern für das ihm 
wieder einmal entgegengebrachte Ver-
trauen. Auch Manfred Zellmann und 
Anselm Lotz sind die alten und neuen 
Stellvertreter des Obermeisters. 
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VORSTAND

Anpassung der ÜLU- Gebühren
Mit Beschluss durch die Mitglieder der Innungsversammlung werden die Gebühren der    
Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung zum 01.01.2021 angepasst. 

1. überbetriebliche
Unterweisung 

Gesamt-
preis alt

Gesamt-
preis neu 
01/2021 

Innungs-
Zuschuss Landes-

mittel

Preis für
Mitglieder 

alt

Preis für
Nichtmitglieder 

neu

Preis für
Mitglieder 

neu
G-K1/15 316,00 € 348,39 € -17,98 € -177,00 € 121,02 € 171,39 € 153,41 €
G-K2/15 346,00 € 381,47 € -48,14 € -196,00 € 101,86 € 185,47 € 137,33 €
G-K3/15 346,00 € 381,47 € -29,00 € -197,00 € 120,00 € 184,47 € 155,47 €
G-K4/15 349,00 € 384,77 € -32,00 € -199,00 € 118,00 € 185,77 € 153,77 €

Σ 1.357,00 € 1.496,10 € -127,12 € -769,00 € 0,00 € 460,88 € 727,10 € 599,98 €

2. u. 3.
überbetriebliche
Unterweisung 

Gesamt-
preis alt

Gesamt-
preis neu
01/2021

Innungs-
Zuschuss Landes-

mittel
Bundes-

mittel

Preis für
Mitglieder 

alt

Preis für
Nichtmitglieder 

neu

Preis für
Mitglieder 

neu
K1/15 417,40 € 439,31 € -49,00 € -63,00 € -106,00 € 188,85 € 270,31 € 221,31 €
K2/15 425,00 € 447,31 € -49,00 € -63,00 € -105,00 € 197,45 € 279,31 € 230,31 €
K3/15 426,40 € 448,79 € -49,00 € -66,00 € -110,00 € 190,85 € 272,79 € 223,79 €
K4/15 418,00 € 439,95 € -49,00 € -57,00 € -95,00 € 206,45 € 287,95 € 238,95 €
K5/15 517,80 € 544,98 € -49,00 € -85,00 € -142,00 € 229,24 € 317,98 € 268,98 €
K6/15 425,60 € 447,94 € -49,00 € -70,00 € -118,00 € 178,05 € 259,94 € 210,94 €

Σ 2.630,20 € 2.768,28 € -294,00 € -404,00 € -676,00 € 1.190,89 € 1.688,28 € 1.394,28 €

K7/15 375,60 € 395,32 € -28,00 € -70,00 € -118,00 € 159,60 € 207,32 € 179,32 €
K8/15 470,60 € 495,31 € -30,00 € -88,00 € -148,00 € 204,60 € 259,31 € 229,31 €
K9/15 427,40 € 449,84 € -30,00 € -78,00 € -131,00 € 188,40 € 240,84 € 210,84 €

Σ 1.273,60 € 1.340,47 € -88,00 € -236,00 € -397,00 € 552,60 € 707,47 € 619,47 €

Die weiteren Vorstandsmitglieder wur-
den in einem offenen Wahlgang ge-
wählt. Es kann neben Schatzmeister 
Thomas Höser, Lehrlingswart Axel Pi-
latowsky und Dirk Zuknick weiterhin auf 
ein altbewährtes, sehr gut funktionie-
rendes Vorstands-Team zurückgegriffen 
werden, was neue Ziele zur weiteren 

Neues Vorstandsmitglied Gaetano Foti

Förderung des Kfz-Handwerks definie-
ren und auch umsetzen wird.   
Als neues Mitglied wurden durch die 
Mitglieder der Innungsversammlung, 
Gaetano Foti mit in den Vorstand ge-
wählt. Dieser will den Vorstand in den 
nächsten 5 Jahren tatkräftig unterstüt-
zen und seine langjährige Erfahrung als 

Betriebsinhaber in die Vorstandsarbeit 
mit einbringen.     
Der neu gewählte Vorstand unter Ober-
meister Thomas Lundt wird mit großer 
Freude und zielgerichtet daran arbei-
ten, dass Fachkräfte aus dem Berliner 
Raum nicht an große Firmen ins Umland 
„verloren“ gehen und der Autofeind-
lichkeit des Berliner Senats entgegen-
wirken.  Die regelmäßigen und intensi-
ven Klausurtagungen und Arbeitstref-
fen werden auch weiterhin zum Erfolg 
und Stabilisierung der Innung beitra-
gen.      
     
Ein weiteres Hauptaugenmerk wird die 
Ausbildung von neuen Gesellen sein. 
Hier werden die Berliner Kfz-Betriebe 
noch mehr von der Innung unterstützt 
werden.     
     
Mit Zuversicht blicken wir auf die 
kommenden Jahre und bedanken 
uns bei den Mitarbeitern der Innung, 
den Lehrern der Berufsschule und 
den Ausbildern der Betriebe für die 
hervorragende Arbeit. 

Herzlichen Glückwunsch zur 
Neuwahl des Vorstandes! 
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GP 1 digital
für Kfz-Mechatroniker
Die Aufregung und Anspannung war 
bei allen groß. Den Prüflingen, Gesel-
lenprüfern und auch unserer Prüfungs-
abteilung war anzumerken – hoffentlich 
geht alles gut?! 

Schon im Frühjahr 2020 wurde die erste 
digitale Gesellenprüfung Teil 1 für den 
Herbst geplant. Da die Frühjahrsprüfung 
im Teil 1 coronabedingt abgesagt wer-
den musste, waren es in der Herbstprü-
fung nunmehr dreimal so viele Prüflin-
ge. Eine große Herausforderung für das 
gesamte Prüfungsteam, bestehend aus 
der Prüfungsabteilung und den Gesel-
lenprüfern, der Innung. 

Am 10.11.2020 war es dann soweit. Insge-
samt 311 Prüflinge absolvierten im Estrel 
Congress Center den ersten schriftlichen 
Teil ihrer Gesellenprüfung in digitaler 
Form am Laptop. 

Nach coronabedingter Temperatur-
messung am Eingang und der anschlie-
ßenden Registrierung standen für die 
Prüflinge ca. 170 Laptops bereit. So 
konnten 311 Prüflinge in zwei Durch-
gängen geprüft werden.    

Im Vorfeld war mit der Einladung zur 
Prüfung schon ein Link zu einer Pro-
beprüfung verschickt worden. So hat-
ten die Prüflinge bereits jetzt die Mög-
lichkeit, sich mit den Aufgabenforma-
ten vertraut zu machen. Dementspre-
chend gab es während der Prüfung auch 
kaum Rückfragen zur Bedienung des 
Programms.

Über einen Vor-Ort-Service wurde 
durch die Firma IQUL GmbH die Prü- 

fungs-Infrastruktur mit Laptops, Server 
und Software bereitgestellt. So konnte 
sichergestellt werden, dass beim Aus-
fall eines Laptops die Antworten nicht 
verloren gehen.

Die Reihenfolge der Fragen ist für je-
den einzelnen Prüfling zufällig und auch 
die Antwortreihenfolge war randomi-
siert. So konnten evtl. Täuschungsver-
suche bereits im Vorfeld ausgeschlos-
sen werden. 

Bei der Prüfung gab es verschiedene 
Aufgabenformate: Gruppierungsfragen, 
Lückentext, Bilddiagnose und Bildzu-
ordnung, aber auch anspruchsvolle Mul-
tiple-Choice-Fragen (Typ A und Kprim), 
die in Zusammenarbeit mit dem ZDK er-
stellt worden sind. So wurden alle für 
die Gesellenprüfung Teil 1 relevanten 
Themen wie Beleuchtung, Bordnetz, 
Bremsmechanik, Ladestrom, Motor-
mechanik und Startsystem abgefragt. 
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FACHSCHULE FÜR KFZ-TECHNIK 

.

Eine gewisse Schwierigkeit liegt darin, 
das Anforderungsniveau auch bei di-
gital auswertbaren Fragen aufrecht zu 
erhalten. 

Ein großer Vorteil der digitalen Prüfung 
ist die deutlich schnellere Auswertung 
der Antworten, da die Prüfungsergeb-
nisse und -statistik vollständig über das 
System verarbeitet werden. 

So werden wir in Zukunft hoffentlich 
noch viele digitale Prüfungen in der von 
uns erwarteten hohen Qualitätsnorm 

abnehmen. Mit der digitalen Prüfung 
können wir ein Stück weit, der immer 
digitalisierter werdenden Welt, Rech-
nung tragen.

Und zum Schluss: Konnten alle aufat-
men, denn es gab durch die hervorra-
gende Organisation des Estrel Congress 
Center und die professionelle Durch-
führung der IQUL GmbH keine „Kata-
strophen“ und die 1. Digitale Prüfung 
der Gesellenprüfung im Teil 1 war ein 
voller Erfolg! 

Unser Dank geht an alle Beteiligten, 
vor allem aber, an die Innungsmitar-
beiterinnen aus der Prüfungsabteilung, 
Frau Skrzeba und Frau Damm, die in 
dieser aufregenden Situation immer 
die Ruhe bewahrt haben und auf jede 
noch so kleine Frage die richtige Ant-
wort hatten. 
Auch bei Herrn Kaestner, Berufsschul-
lehrer am OSZ für Kraftfahrzeugtech-
nik, möchten wir uns für die Mithilfe  
bei der Erstellung dieses Artikels be- 
danken. 

Kfz-Dienstleister mit
Schwarmintelligenz.

Unternehmer unternehmen mehr. Wie wäre es, wenn Sie 
die Intelligenz eines ganzen Unternehmer-Schwarms für die 
Verbesserung Ihrer Prozesse und Unternehmensergebnisse 
nutzen könnten? Für die Optimierung Ihres Gebrauchtwagen-
managements, Ihres Leadmanagements, Ihres Schaden-
managements und mehr. Wir sind über 4.000 selbstständige 
Sachverständige und Prüfingenieure – intelligent vernetzt, 
hochflexibel und Teil Ihres Teams vor Ort.

Mehr Infos unter www.gtue.deT EC H N I K B R AU C H T S I C H E R H E I T

GTUE_Anzeige_Schwarm_180x131_BerlinerKFZ.indd   1 09.12.20   16:08
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24.11.2020 - Begrüßung der 
Bundeswehr-Meisterklasse
Das Karrierecenter der Bundeswehr un-
terstützt und fördert die berufliche Qua-
lifizierung von Soldatinnen und Solda-
ten. Ziel ist es, nicht nur die militärischen 
Kenntnisse zu erweitern, sondern auch 
fachliche Kompetenzen in den erlern-
ten Berufen aufzufrischen und Zusatz-
qualifikationen zu erwerben. So auch 
im Kfz-Handwerk.

Obermeister, Thomas Lundt, und Ge-
schäftsführer/Schulleiter, Dieter Rau, 
begrüßten herzlich die neue Meister-
klasse, 1 Soldatin und 14 Soldaten, der 
Bundeswehr. Es freute sie sehr, dass die 
Innung, im Rahmen der Berufsförde-
rung der Bundeswehr, unterstützend 
zur Seite stehen kann und die Qualifi-
kation zum Kfz-Techniker-Meister in un-
serer Innung durchgeführt wird. 

Die Anfrage des Karrierecenter der Bun-
deswehr in Potsdam, auf Durchfüh-
rung der Fortbildung zum Kfz-Techni-
ker-Meister der Soldatinnen und Sol-
daten, kam im Sommer diesen Jahres. 
Kurzentschlossen bestand nunmehr für 
Sebastian Niewiara, stellvertretender 
Schulleiter der Fachschule für Kfz-Tech-
nik, die Aufgabe, in Zusammenarbeit 

mit der Schulplanung, bestehende Un-
terrichtspläne umzustellen und den Un-
terricht für eine zusätzliche Meisterklas-
se zu planen. 

Eine Herausforderung war die Bereit-
stellung eines Schulungsraumes, da 
Corona bedingt bereits laufende Klas-
sen, in jeweils mehrere Räume auf-
geteilt, beschult werden, und damit 

wenig Raumkapazitäten frei waren. Lö-
sung: Der Tagungsraum in der obers-
ten Etage wurde zum Klassenraum um- 
funktioniert. 

Die professionelle, angenehme und un-
komplizierte Zusammenarbeit mit der 
militärischen Führung der Soldaten in 
der ZAW (zivile Aus- und Weiterbildung) 

Betreuungsstelle in Berlin-Gatow mach-
te es mit möglich, so kurzfristig diese 
Meisterklasse zu realisieren.

Bestens vorbereitet, kann er also star-
ten, der erste Tag der Weiterbildung 
zum Kfz-Techniker-Meister. Wir wün-
schen der Teilnehmerin und den Teil-
nehmern viel Glück, eine gute und an-
genehme Zeit in unserer Innung, viel 
Spaß und Erfolg beim Lernen und alles 
Gute für den erfolgreichen Abschluss 
zum Kfz-Techniker-Meister.



Grün und günstig

•  12 oder 24 Monate Vertragslaufzeit
•  100 % regenerativer Strom
•  Zertifiziert durch den TÜV Nord

Mehr Infos erhalten Sie bei Ihrer Innung und auf
vattenfall.de/innungen-berlin

Strom für 
Ihren Betrieb

Preisvorteil 
für Innungs
mitglieder
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AÜK Plus - 
Die Dokumentations-Software

Ansprechpartner der  AU-Abteilung:  

Uwe Fischer 
Tel.:   25905-140   
Mail:  u.fischer@kfz-innung-berlin.de

Uwe Kadler     
Tel.:   25905-142   
Mail:  u.kadler@kfz-innung-berlin.de

AU-ABTEILUNG

Software muss neu bei der TAK bestellt werden

AÜK Plus - 
Das Programm zur Dokumentation 
der Akkreditierten Überprüfungen 
im Kfz Gewerbe (AÜK)

Erhöhter Aufwand bei der 
Umsetzung der Akkreditierung
nach ISO 17020
Ab 2021 müssen Betriebe, die weiterhin 
beigestellte Prüfungen wie GAP /AUK 
und AU durchführen wollen eine Akkre-
ditierung nach DIN ISO 17020 vorweisen. 
Unter der Marke AÜK hat das KFZ-Ge-
werbe ein entsprechendes akkredi- 
tiertes System aufgebaut, dem die  
Betriebe beitreten können. Der Aufbau 
dieses QM-Systems ist mit erhöhten  
Kosten verbunden, da hierfür zusätzlich 

Personal eingestellt werden muss, die 
Pflege und der Aufwand mit der zent-
ralen Datenbank gestiegen ist und zu-
sätzlich Kosten an den BIV und Landes-
verband abzuführen sind. 

Daher wird ab 2021 pro durchgeführ-
ter AU/AUK/GAP ein Systementgelt  
in Höhe von 1,47 € erhoben. Daraus  
ergibt sich ein Siegelgesamtpreis 

von 2,95 € pro Siegel inklusive Ent- 
gelt. 

Diese umfasst insbesondere folgen-
de Punkte:

· Dokumentation des Personals inkl. der  
 Funktionen und Schulungen.

· Dokumentation der AU-Tester inkl. deren  
 Kalibrierungen und Eichungen.

· Dokumentation aller Abgasunter- 
 suchungen.

· Dokumentation aller Gassystemeinbau 
 prüfungen und Gasanlagenprüfungen.

· Verwaltung der Siegel und Plaketten.

· Regelmäßiger Datenabgleich mit der   
 Zentralen Datenbank des akkreditierten  
 Systems.

·  Verwaltung und regelmäßige Aktualisie- 
 rung aller QM-Dokumente

Mit Einführung der AÜK ändert sich auch 
die Software. 
Wer dem Akkreditierten System beige-
treten ist, muss diese auch verpflichtend 
anwenden.

AÜK Plus -
ist die Nachfolgesoftware zu AU Plus 
und GAP Plus und hilft dabei, alle not-
wendigen Dokumentationen im Rah-
men des akkreditierten Qualitätsmana- 
gementsystems zu erstellen.
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LANDESVERBAND

Ab dem 01.01.2021 wird die Umsatzsteuer wieder angehoben
Anhebung der Umsatzsteuer

Entgelt vereinbart ist oder abgerech-
net wird, sondern nur ein Gesamtkauf-
preis existiert.    
 

4. Wiederkehrende Leistungen
 
Ausdrücklich macht das BMF noch-
mal deutlich, dass von dem Begriff der 
„Dauerleistung im Sinne der Rz. 23 des 
BMF-Schreibens vom 30.06.2020“ sol-
che wiederkehrende Leistungen nicht 
erfasst werden, die zeitpunktbezogen 
in regelmäßigen Abständen einmal oder 
mehrfach jährlich erbracht werden. Die-
se Leistungen werden am Tag jeder ein-
zelnen Leistungserbringung ausgeführt. 
Der an diesem Tag geltende Steuersatz 
ist dann anzuwenden.

Die vorstehende Aussage gilt z.B. auch 
für jährliche Wartungsverträge. Es han-
delt sich bei diesen Verträgen nicht um 
eine Dauerleistung, da keine durchge-
hende Leistungsbereitschaft bzw. -er-
bringung geschuldet wird, sondern 
um eine zeitpunktbezogene zu erbrin-
gende Tätigkeit. Diese wird dann ledig-
lich zivilrechtlich in ein Dauerschuld-
verhältnis gekleidet. Der Steuersatz 
richtet sich deshalb nach dem Tag der 
Leistungserbringung.

Hinweis zu befristeten Dauerleistungen:
Für tatsächliche Dauerleistungen ent-
steht die Umsatzsteuer im Zeitpunkt 
ihrer Vollendung mit dem dann gülti-
gen Umsatzsteuersatz. Werden derarti-
ge Leistungen (z.B. bei der Einlagerung 
von Reifen) im 2. Halbjahr 2020 vollen-
det, gilt der Umsatzsteuersatz von 16 % 
(vgl. auch das ZDK-Rundschreiben vom 
19.10.2020 (s.o.)). Wurden für diese Leis-
tungen vor dem 01.07.2020 bereits Vo-
rausrechnungen mit 19 % Umsatzsteu-
er gestellt, dann sind diese Rechnungen 
bei Vollendung der Leistungen ggf. zu 
berichtigen. Eine diesbezüglich von der 
gesamten Wirtschaft geforderte Verein-
fachungsregelung ist nach Auffassung 
der Finanzverwaltung aufgrund zwin-
gender EU-rechtlicher Vorgaben nicht 
möglich.

Der Landesverband hat aus dem 
Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums vom 04.11.2020 die wichtigs-
ten Punkte für Kfz-Betriebe noch ein-
mal zusammengefasst. Dies finden 
Sie noch einmal nachfolgend einzeln 
erläutert.

1. Voraus-/Anzahlungsrechnungen

Wird in einer vor dem 01.07.2020 erstell-
ten Voraus- oder Anzahlungsrechnung 
noch der alte höhere Steuersatz von 19 
% ausgewiesen, schuldet der leistende 
Unternehmer die Mehrwertsteuer nach 
§ 14c Abs. 1 UStG auch dann, wenn das 
Entgelt erst nach dem 30.06.2020 ver-
einnahmt wurde. Soweit die Nichtbean-
standungsregelung für Juli 2020 (vgl. Rz. 
46 des BMF-Schreibens vom 30.06.2020) 
nicht greift, ist der Leistungsempfänger 
(Kunde) spiegelbildlich nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt. Denn es han-
delt sich um keine gesetzlich geschulde-
te Steuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG). 
Ggf. ist die Anzahlungsrechnung zu 
berichtigen.

2. Gutscheine

a) Keine Sicherung des 16 %-Steuersatz 
durch Ausgabe eines Gutscheins für eine 
Ware
Die Ausstellung eines als Gutschein be-
zeichneten Dokuments für einen ver-
bindlich bestellten Gegenstand, ist kein 
Gutschein im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne, sondern eine Anzahlung. Diese 
ist gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1a Satz 4 UStG  
mit Ablauf des Voranmeldungszeit- 
raums zu versteuern, in dem das Ent-
gelt vereinnahmt worden ist. Dabei ist 
die Umsatzsteuer bei Zahlung vor dem 
01.01.2021 zunächst mit einem Steuer-
satz von 16 % zu berechnen. Bei Liefe- 
rung des Gegenstands nach dem 
31.12.2020 muss dann aber eine Berich-
tigung auf 19 % im Zeitpunkt der Leis-
tungsausführung erfolgen. Das aktuel-
le BMF-Schreiben verweist hierbei aus-
drücklich auf eine Fallgestaltung bei  
einem Fahrzeugkauf (vgl. Beispiel in 

Rz. 5 des aktuellen BMF-Schreibens), die 
von einigen Steuerberatern wohl schon 
als Lösung für eine Sicherung des nied-
rigen Mehrwertsteuersatz angepriesen 
wurde.

b) Anwendbarer Steuersatz bei Gut-
scheinen für Restaurationsleistungen
Soweit Gutscheine für Restaurationsleis-
tungen vor dem 01.07.2020 ausgege-
ben wurden, bleibt es bei der Versteu-
erung als Einzweck-Gutschein mit 19 % 
im Zeitraum der Gutscheinausgabe. Dies 
gilt auch dann, wenn die Einlösung im 
Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 
erfolgt. Denn für die Behandlung als 
Einzweck-Gutschein ist ausschließlich 
auf die Gesetzeslage im Zeitpunkt der 
Ausgabe abzustellen.
Abweichend davon sind in der Zeit 
vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 ausge-
gebene Gutscheine für Restaurations-
leistungen  Mehrzweckgutscheine. 
Denn Speisen und Getränke unterlie-
gen nach der aktuellen Gesetzeslage 
noch bis zum 30.06.2021 unterschiedli-
chen Steuersätzen. Sie können nur dann 
als Einzweck-Gutscheine behandelt wer-
den, wenn die Gutscheine explizit auf 
den Bezug von Speisen oder den Be-
zug von Getränken beschränkt werden.

Soweit Kfz-Unternehmen auch Restau-
rationsleistungen erbringen (ggf. beim 
Betrieb einer Tankstelle), ist diese unter-
schiedliche Behandlung der Gurtscheine 
unbedingt bei der Kassenführung zu be-
achten und sollte dann mit dem Steuer-
berater abgesprochen werden.

3. Zeitungs- und    
 Zeitschriftenabonnements

Bei digitalen Zeitungs- und Zeitschrif-
tenabonnements wird die Leistung 
am letzten Tag des vereinbarten Leis-
tungszeitraums ausgeführt. Bei analo-
gen Zeitungs- und Zeitschriftenabon-
nements wird die Leistung ebenfalls 
am letzten Tag des vereinbarten Leis-
tungszeitraums ausgeführt, wenn für die 
einzelnen Ausgaben kein gesondertes 
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RECHT

Corona-Virus als Kündigungs- 
grund - ist das möglich?
Das Corona-Virus und seine wirt-
schaftlichen Folgen setzen Unterneh-
men zunehmend unter Druck. Nicht 
selten erhalten Arbeitnehmer derzeit 
eine Kündigung mit der Begründung, 
dass das Corona-Virus dem Arbeit-
geber keine andere Wahl ließe. Doch 
ist eine solche ausschließlich auf das 
Corona-Virus gestützte Kündigung 
überhaupt wirksam?

Die Antwort ist: In den meisten Fällen 
wohl eher nicht. 

Der Begriff „coronabedingte Kündi-
gung“ hat für sich genommen keine 
rechtliche Bedeutung. Damit eine Kün-
digung wirksam ist, muss der Arbeitge-
ber – sofern diese den allgemeinen Kün-
digungsschutz nach dem Kündigungs-
schutzgesetz (KSchG) genießen einen 
Grund vorweisen können, welcher die 
Kündigung sozial rechtfertigt. 

Das Kündigungsschutzgesetz kennt drei 
mögliche Gründe, die eine Kündigung 
rechtfertigen können:

 • Den personenbedingten 
  Kündigungsgrund
   
 • Den verhaltensbedingten  
  Kündigungsgrund

 • Den betriebsbedingten   
  Kündigungsgrund

Das Corona-Virus kann theoretisch un-
ter jeden dieser Kündigungsgründe ge-
fasst werden.    
 
a )  P e r s o n e n b e d i n g t e    
 „ C o r o n a “- K ü n d i g u n g
Sollte ein Arbeitnehmer beispielsweise 
aufgrund einer Infektion mit dem Co-
rona-Virus arbeitsunfähig sein, könn-
te der Arbeitgeber eine krankheitsbe-
dingte Kündigung (als Unterfall einer 
Personenbedingten Kündigung) aus-
sprechen. Eine solche Kündigung dürf-
te jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit 

unwirksam sein, da der Arbeitgeber vor 
dem Arbeitsgericht beweisen muss, dass 
der betroffene Arbeitnehmer langfristig 
wegen seiner Erkrankung ausfallen wird. 
Allein Infektion mit dem Corona-Virus – 
selbst wenn der Arbeitnehmer hierdurch 
einige Wochen ausfallen sollte – dürf-
te jedenfalls nicht ausreichen, die soge-
nannte negative Gesundheitsprognose 
ausreichend darzulegen. 

b )  Ve r h a l t e n s b e d i n g t e    
 „ C o r o n a “- K ü n d i g u n g
Vorstellbar ist auch, dass Arbeitgeber 
versuchen eine verhaltensbedingte Kün-
digung mit dem Corona-Virus zu be-
gründen. Beispielsweise dann, wenn ein 
Arbeitnehmer, aus Angst sich mit dem 
Corona-Virus anzustecken, einfach nicht 
mehr zur Arbeit erscheint. Dies könn-
ten Arbeitgeber als unentschuldigtes 
Fehlen bzw. vorsätzliche Arbeitsver-
weigerung werten.    
     
Grundsätzlich begeht der Arbeitnehmer 
damit ein Pflichtverstoß, der neben ei-
ner Abmahnung auch eine Kündigung 
rechtfertigen könnte. Schließlich ist der 
jeweilige Arbeitnehmer grundsätzlich 
in der Lage seine vertragsgemäße Ar-
beitsleistung zu erbringen.   
 
Konkret stellt sich dabei die Frage, ob 
und unter welchen Voraussetzungen 
der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
möglicherweise verweigern darf. Nach 
§ 275 BGB darf ein Arbeitnehmer sei-
ne Arbeitsleistung verweigern, soweit 
ihm diese unzumutbar ist.   
     
Allein die Angst, sich auf dem Arbeits-
weg oder bei der Arbeit mit dem Coro-
na-Virus anzustecken, reicht nicht aus. 
Die abstrakte Gefahr begründet kein 
Zurückbehaltungsrecht. Sollten jedoch 
konkrete Anhaltspunkte bestehen, auf-
grund derer von einer erhöhten Infek-
tionsgefahr im Betrieb auszugehen ist, 
dürfte es einem Arbeitnehmer regelmä-
ßig nicht zuzumuten sein, bei der Ar-
beit zu erscheinen. Schließlich obliegt es 

dem Arbeitgeber ausreichende Schutz-
maßnahmen zu treffen, um das Infek-
tionsrisiko seiner Mitarbeiter zu mini-
mieren. Diese Pflicht ergibt sich insbe-
sondere aus den §§ 618, 241 Absatz 2 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Sollte 
ein Arbeitgeber kein stichhaltiges Hy-
gienekonzept entwickeln können/wol-
len, besteht demnach die Verpflichtung 
– soweit möglich – das Home-Office für 
die Arbeitnehmer zu ermöglichen oder 
alternativ Teile der Belegschaft bezahlt 
freizustellen.     
     
Mithin dürfte auch eine verhaltensbe-
dingte „Corona“-Kündigung nur in Aus-
nahmefällen vor einem Arbeitsgericht 
Bestand haben.

c )  B e t r i e b s b e d i n g t e    
 „ C o r o n a “- K ü n d i g u n g
Bleibt noch die mit dem Corona-Virus 
begründete betriebsbedingte Kündi-
gung. Dies stellt aktuell den wohl häu-
figsten Kündigungsfall dar. Der Arbeit-
geber, dem es aufgrund des Corona-Vi-
rus an Aufträgen mangelt und hier-
durch erhebliche Umsatzeinbußen er-
fährt, wird früher oder später auf die 
Idee kommen, einen oder mehrere sei-
ner Mitarbeiter zu entlassen. Was im 
ersten Moment als nachvollziehbar er-
scheint, sollten Arbeitgeber jedoch 
mit Vorsicht genießen. Denn auch eine 
solche betriebsbedingte Kündigung 
wird sich vor dem Arbeitsgericht wohl 

Tino Sieland - Rechtsanwalt
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regelmäßig als unwirksam herausstel-
len. Der Grund dafür liegt darin, dass 
eine betriebsbedingte Kündigung ne-
ben weiteren Punkten immer auch ein 
dringendes betriebliches Erfordernis vo-
raussetzt. Zwar könnte man den durch 
das Corona-Virus bedingten Auftrags-
rückgang als dringendes betriebliches 
Erfordernis ansehen. Jedoch müssten 
hierdurch die Arbeitsplätze auch dauer-
haft wegfallen. An diesem Punkt werden 
sich die meisten Arbeitgeber vor Gericht 
wohl „die Zähne ausbeißen“. Denn im 
Regelfall wird wohl davon auszugehen 
sein, dass vor allem größere zahlungsfä-
hige Unternehmen diese wirtschaftlich 
tatsächlich schwierige Zeit überstehen 
werden.     
     
Hinzu kommt, dass eine betriebsbeding-
te Kündigung stets das letzte mögliche 
Mittel sein muss. Derzeit lässt die Bun-
desregierung jedoch keine Möglichkeit 
aus, Arbeitgebern mit günstigen Über-
brückungsdarlehen, vereinfachtem Zu-
gang zum Kurzarbeitergeld und erheb-
lichen Steuervergünstigungen in ihrer 

wirtschaftlichen Not unter die Arme zu 
greifen. Vor diesem Hintergrund dürfte 
zumindest fraglich sein, ob dies mögli-
che mildere Mittel zu einer betriebsbe-
dingten Kündigung darstellen.   
     
d) Fazit: 
Ob eine Kündigung wirksam oder un-
wirksam ist, hängt immer von den Ge-
gebenheiten des Einzelfalls ab. Kein 
Fall ist wie der andere. 
Ungeachtet dessen sollten sich Ar-
beitgeber derzeit jedoch gut über-
legen, ob Sie eine – auf das Coro-
na-Virus und seine Folgen gestützte 
- Kündigung aussprechen. In jedem 
Fall gilt es eine solche Kündigung gut 
vorzubereiten. Eine vorab eingehol-
te Rechtsberatung kann hier ent-
scheidend dazu beitragen unliebsa-
me Kündigungsschutzverfahren und 
hohe Abfindungszahlungen zu ver-
meiden.     
 
Arbeitnehmern sind hingegen gut be-
raten eine „coronabedingte“ Kündi-
gung nicht einfach hinzunehmen, 

RECHT

sondern sich mittels einer Kündi-
gungsschutzklage gegen die Kündi-
gung zu Wehr zu setzten. Selbst wenn 
betroffene Arbeitnehmer nicht mehr 
an ihrem Arbeitsplatz hängen soll-
ten, bestehen jedenfalls gute Chan-
cen eine angemessene Abfindung vor 
dem Arbeitsgericht zu erzielen.     
  
Sollten auch Sie als Arbeitneh-
mer oder Arbeitgeber arbeits-
rechtlich von dem Corona-Virus 
betroffen sein, können Sie sich 
gerne an uns wenden. 
 

Rechtsanwaltskanzlei Schleyer
Spichernstr. 15
10777 Berlin

über die Innung 030 25 905 280

Telefon: 030-688371600
Telefax: 030-688371606
Mail: info@kanzlei-schleyer.de

Fahrzeugprüfungen –
mit Sympathie und
Sachverstand.
Eine Hauptuntersuchung auf Augenhöhe? 
Standard bei der KÜS!
Bei unseren Prüfingenieuren erhalten Sie Ihre Plakette mit 

freundlicher Beratung – und ohne erhobenen Zeigefinger.

KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See

Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · info@kues.de · www.kues.de facebook-f   TWITTER   Youtube   instagram   linkedin   xing  

Den KÜS-Partner in Ihrer Nähe
finden Sie auf www.kues.de

Die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Daher bitten wir Sie, auch 
in Ihrem eigenen Interesse, die besonderen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. �
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Autodiebstahl

RECHT

Umut Schleyer 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verkehrsrecht

Darauf müssen Sie achten!
Ihr Auto wurde gestohlen?   
Dann sind Sie leider ein Diebstahlop-
fer von vielen. Im Jahr 2019 wurden 
14.229 kaskoversicherte Autos gestoh-
len. Dadurch entstand ein wirtschaft-
licher Schaden von fast 280 Millionen 
Euro (so ein Bericht des Gesamtverban-
des der Deutschen Versicherungswirt-
schaft  -GDV-). Im Durchschnitt zahl-
ten die Versicherer für jeden Diebstahl 
mehr als 19.600 Euro. Die Entwicklung 
der Zahlen entnehmen kann man der 
unten aufgeführten Grafik entnehmen.

Eine Auswertung der Zahlen ergab, 
dass die  höchste Diebstahlgefahr in 
Berlin und Hamburg besteht. Im Jahr 
2019 wurden in Berlin fast 9 % mehr Au-
tos gestohlen als im Jahr zuvor.

Was bekomme ich wenn mein 
Auto gestohlen wurde?
Ob Sie gegen Ihre Versicherung einen 
Anspruch auf eine Zahlung haben, 
hängt davon ab, ob Sie entsprechend 
versichert sind. Wenn Sie “nur” eine Haft- 
pflichtversicherung abgeschlossen ha-
ben, steht Ihnen im Falle eines Dieb-
stahls gegen Ihre Haftpflichtversiche-
rung kein Anspruch auf Zahlung zu. 

Grund dafür ist, dass in einer Kfz-Haft- 
pflichtversicherung ein Diebstahl nicht 
versichert ist. Wenn Sie einen Kasko-
vertrag für Ihr Fahrzeug abgeschlossen 
haben, ist der Diebstahl regelmäßig 
versichert. In den Versicherungsbedin-
gungen (AKB) ist regelmäßig geregelt, 
dass der Diebstahl einen versicherten 
Fall darstellt. Es kommt aber immer auf 
den Einzelfall an, da jede Versicherung 
ihre eigenen Bedingungen verwendet. 
Oftmals findet man folgende Klausel:

“Versichert ist die Entwendung, insbe-
sondere durch Diebstahl und Raub.

Unterschlagung ist nur versichert, 
wenn dem Täter das Fahrzeug nicht 
zum Gebrauch in seinem eigenen In-
teresse, zur Veräußerung oder unter 
Eigentumsvorbehalt überlassen wird.”

Da eine Unterschlagung nicht versi-
chert ist, sollte man als Händler bei Pro-
befahrten sehr vorsichtig sein, denn 
der Bundesgerichtshof hat aktuell ent-
schieden, dass man sein Eigentum an 
einem Fahrzeug, welches nach einer 
Probefahrt nicht zurückgegeben wur-
de, an einen Dritten verlieren kann.  

Auch die Höhe der Zahlung hängt vom 
Einzelfall ab. Oftmals wird die folgende 
Klausel verwendet:

“Bei Totalschaden, Zerstörung oder Ver-
lust des Fahrzeugs zahlen wir den Wie-
derbeschaffungswert unter Abzug ei-
nes vorhandenen Restwerts des Fahr-
zeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz To-
talschadens oder Zerstörung reparie-
ren, gilt A.2.7.1.”

    
Wenn Ihr Fahrzeug gestohlen wur-
de, dann haben Sie regelmäßig einen 
Anspruch auf den Wiederbeschaf-
fungswert abzüglich der vereinbar-
ten Selbstbeteiligung. 

Darüber hinaus gibt es unterschiedli-
che Klauseln zur sog. Neupreisentschä-
digung. Wie hoch die jeweiligen Beträ-
ge im Einzelfall sind, ermittelt in der Re-
gel ein von der Kaskoversicherung be-
auftragter Sachverständiger. 

Es kommt nicht selten vor, dass der Ver-
sicherungsnehmer sich mit seiner Kas-
koversicherung nur über die Höhe der 
Beträge streitet und es allein dadurch 
zur Klage kommt. Ist in Ihrem Kaskover-
trag eine Selbstbeteiligung vereinbart, 
wird diese bei jedem Schadenereignis 
von der Entschädigung abgezogen. 
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Rechtsanwaltskanzlei Schleyer
Spichernstr. 15
10777 Berlin

über die Innung 030 25 905 280

Telefon: 030-688371600
Telefax: 030-688371606
Mail: info@kanzlei-schleyer.de
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Ein Blick in Ihren Versicherungsschein 
gibt Ihnen Aufschluss darüber, ob und 
in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteili-
gung mit Ihrer Kaskoversicherung ver-
einbart haben.

Was muss ich beachten, wenn 
mein Fahrzeug gestohlen wurde?
Wenn Ihr Fahrzeug gestohlen wurde, 
müssen Sie eine Vielzahl von Regeln 
beachten. Grund dafür ist, dass Sie laut 
dem Kaskovertrag mit Ihrer Versiche-
rung gewisse vertragliche Pflichten er-
füllen müssen. Diese Pflichten aus dem 
Kaskovertrag bezeichnet man als Oblie-
genheiten. Wenn man gegen eine oder 
mehrere Obliegenheiten verstößt, dann 
kann es dazu führen, dass man seinen 
Anspruch auf Leistung gegen die Kas-
koversicherung vollständig verliert. Da-
her ist es sehr wichtig, seine Pflichten 
(Obliegenheiten) gut zu kennen und 
entsprechend zu erfüllen.

Diebstahl Auto – Anzeige der Polizei
Eine wichtige Obliegenheit nach einem 
Diebstahl ist die unverzügliche Anzeige 
bei der Polizei. Darüber hinaus sind Sie 
verpflichtet, die Versicherung über den 
Gang des Ermittlungsverfahrens zu in-
formieren und gegebenenfalls Unter-
lagen zu übersenden. 

Tipp: Lassen Sie sich eine Kopie Ihrer 
Anzeige geben, damit Sie alle Daten/In-
formationen immer parat haben.

Diebstahl Auto – Aufklärungspflicht
Darüber hinaus sind Sie verpflichtet, al-
les zu tun, was der Aufklärung des Dieb-
stahls dienen kann.

Wichtig an dieser Stelle ist die Beant-
wortung des sog. Versicherungsfrage-
bogens. Diesem 
Fragebogen kommt nach einem Dieb-
stahl eine elementare Bedeutung zu.

Grund dafür ist, dass die Versicherung 
diesen Fragebogen lesen und prüfen 
wird. Sollte dieser Fragebogen Wider-
sprüche (vor allem zur oben genann-
ten Anzeige) enthalten, dann kann dies 
dazu führen, dass die Versicherung –
allein aus diesem Grund– eine Versi-
cherungsleistung Ihnen gegenüber ab-
lehnt. Es ist daher sehr wichtig, diesen 

Fragebogen überlegt, wahrheitsgemäß 
und vollständig zu beantworten.  
 
Diebstahl Auto – Weisungen folgen
Hinzu kommt, dass Sie nach dem Kas-
kovertrag verpflichtet sind, Weisungen 
des Versicherers Folge zu leisten. Dazu 
kann nach einem Diebstahl unter ande-
rem zählen, auf Anforderung der Kas-
koversicherung die Fahrzeugschlüssel 
und Fahrzeugpapiere zu übersenden. 

Die Versicherung prüft dann, ob alles 
vollständig ist und/oder Manipulatio-
nen am Schlüssel vorliegen. Die Versi-
cherung prüft regelmäßig auch, ob die 
Informationen/Daten auf dem Schlüs-
sel mit Ihren Angaben übereinstimmen 
(letzte Speicherung auf dem Schlüssel 
– Ihre Angabe zur letzten Benutzung). 
Sollten hier Widersprüche auftreten, 
kann allein dies dazu führen, dass die 
Versicherung Ihre Ansprüche ablehnt.

Schadensminderungspflicht
Nach den Versicherungsbedingungen 
sind Sie regelmäßig auch verpflichtet, 
die sog. Schadensminderungspflicht zu 
beachten. Danach sind Sie verpflich-
tet, bei Eintritt des Schadenereignisses 
nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens zu sor-
gen. Sie müssen also alles veranlassen, 
was dazu beiträgt, dass der Schaden so 
gering wie möglich bleibt.

Eigentumsübergang auf die 
Kaskoversicherung
Wenn Ihr Fahrzeug entwendet wurde 
kann das Eigentum am Fahrzeug auf 
die Kaskoversicherung übergehen. Dies 
ist in der Regel dann der Fall, wenn Ihr 
Fahrzeug nicht innerhalb eines Monats 
nach Eingang der schriftlichen Scha-
denanzeige wieder aufgefunden wird/
wurde. In diesen Fällen geht das Eigen-
tum –automatisch– auf Ihre Kaskover-
sicherung über.

Sie haben Fragen zum Ablauf 
nach einem Diebstahl Ihres Fahr-
zeugs? 

Rufen Sie in der Kanzlei Schleyer 
an oder schreiben Sie eine Mail 
und es wird Ihnen geholfen.
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BETRIEBSBERATUNG

Sustainable Finance
Kristina Borrmann ·  Betriebsberatung
k.borrmann@kfz-innung-berlin.de  ·  030 - 25 90 52 90  ·  www.solvenznavigation.com

Unabhängig von der individuellen Über-
zeugung ist die Nachhaltigkeit in der 
Wirtschaft angekommen: „Sustainable 
Finance“ ist in aller Munde und bezeich-
net den Einbezug von Um-weltaspekten, 
sozialen Aspekten und Unternehmens-
führungsaspekten in die Entscheidun-
gen von Finanzakteuren. Im Pariser Kli-
maschutzabkommen wird die Bedeu-
tung der Unternehmen bei der Beteili-
gung an der Bekämpfung der Klimakri-
se sehr deutlich beschrieben, da Unter-
nehmen eine tragende Rolle bei der Ent-
wicklung und Schaffung von Wohlstand 
in der Gesellschaft haben. Sie werden 
also einbezogen, Nachhaltigkeitskriteri-
en zu beachten, wozu die Verringerung 
von Umwelt- und Klimaschäden ebenso 
gehören wie die Förderung von sozialer 
Teilhabe und die Art der Unternehmens-
führung („gute Unternehmensführung“). 

Wer nun denkt, dass dies in der  Co-
rona-Krise gebremst wird, liegt falsch, 
das Gegenteil ist der Fall: Nicht nur die  
Finanzmarktkrise und der Struktur- 
wandel, sondern insbesondere auch Co-
vid-19 stellen selbst bisher angesehe-
ne Geschäftsmodelle in Frage und sor-
gen dafür, dass an Unternehmen peu 
à peu intensivere Anforderungen ge-
stellt werden. 

So wird von Unternehmen künftig er-
wartet, nicht mehr nur ihre Gewinne zu 
maximieren und eine stabile Vermö-
genslage aufzuweisen, sondern auch 
bei übergeordneten gesellschaftspoli-
tischen Herausforderungen wie den „UN 
Sustainable Development Goals“ (SDGs) 
einen positiven Beitrag zu leisten. Auch 
kleinere Betriebe werden hier künftig 
betroffen und gefordert sein, aktiv zu 
sein und ihre Aktivitäten transparent zu 
machen. Denn die deutsche Bankenauf-
sicht muss sicherstellen, dass Nachhal-
tigkeitsrisiken, Klimarisiken und Risiken 
aus dem Übergang in eine nachhalti-
gere Wirtschaft von den Bankinstituten 
„angemessen“ berücksichtigt werden.

Somit sind Banken gefordert, in ihrer 
Risikobetrachtung, die sie zum Beispiel 
bei der Bonitätsbewertung immer dann 
durchführen, wenn ein Kredit beantragt 
wird oder auch ein Kontokorrentkre-
dit besteht, die „Environmental, Soci-
al und Governance(ESG)“-Vorgaben der 
Aufsichtsbehörden zu beachten. Hinzu 
kommen ihre eigenen Selbstverpflich-
tungen, die sie sich auferlegt haben. Da-
raus lässt sich ableiten, dass davon jedes 
Unternehmen mit einer Bankfinanzie-
rung über kurz oder lang betroffen sein 
wird. Unbenannt bleiben hier selbstver-
ständlich Anforderungen von weiteren 
Geschäftspartnern vom Kunden bis zum 
Investoren sowie selbstverständlich per-
sönliche Ansprüche des Unternehmers.

Betriebe gleich welcher Größe sind also 
gefordert, sich mit Nachhaltigkeit ausei-
nanderzusetzen und ihre unternehme-
rischen Auswirkungen auf Umwelt und 
Planet sowie jegliche soziale Belange wie 
die Einhaltung von Menschenrechten 
bei den Lieferketten etc. zu beleuchten, 
gegebenenfalls Veränderungen herbei 
zu führen und ihre Nachhaltigkeitsakti-
vitäten zu dokumentieren und zu bele-
gen. Auch wenn die Nachhaltigkeitsak-
tivitäten derzeit von vielen Banken noch 
nicht mit der Bilanz verknüpft werden, 
so wirken sie doch immer häufiger min-
destens als weicher Faktor.   

Es macht also Sinn, sich bereits jetzt, 
wo es noch entspannt und ohne gro-
ßen Druck von außen geschehen kann, 
damit zu beschäftigen und seine Aktivi-
täten zu erfassen. 

Ein Beispiel ist die „Treibhausgasbilanz“, 
die jeder für sich selbst erstellen kann. 
Mit den Zielen

 » CO2 vermeiden
 » CO2 verringern
 » CO2 kompensieren
 » Aktivitäten und Erfolge 

kommunizieren

können so auch kleine Betriebe bereits 
heute aktiv werden und ihren Beitrag 
leisten und all das belegen, wenn es ge-
fragt ist. Unter dem Stichwort „ Mehrauf-
wand oder Mehrwert? - Mit einer CO2-Bi-
lanz zu mehr Erfolg“ stellt beispielswei-
se die Effizienz-Agentur NRW ein kosten-
freies und leicht zu handelndes Tool, das 
ecocockpit, zur Verfügung. Nähere Infor-
mationen können von der Verfasserin 
des Beitrages bezogen werden. 

Fazit: Auch wenn Corona derzeit al-
lerorts präsent ist und zudem viele, 
insbesondere kleine, Unternehmen 
denken, dass sie nicht gefordert sind, 
sollten sie sich bereits jetzt mit Sus-
tainability, „Nachhaltigkeitsaktivi-
täten“,  beschäftigen und ihre Akti-
vitäten dokumentieren. Dies bein-
haltet die Einbeziehung von ökolo-
gischen und sozialen Kriterien sowie 
die Art der Unternehmensführung.  
Hierfür werden bereits kostenfreie 
Tools angeboten. 

Kristina Borrmann
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UNSERE JUBILARE

Jubiläen und Ehrungen
Die allerbesten Glückwünsche!

Peer Krage am 12.01.2021 25. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma
Krage Auto GmbH

Klaus Reich am 28.01.2021 40. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma  
Klaus Reich

Rolf Rumpelhardt am 04.02.2021 40. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma
UNISOL-Apparatebau Fritz Rumpelhardt GmbH

Detlef Rumprecht am 07.02.2021 20. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma
Contessa Fahrzeugtechnik GmbH

Günter Andreas Witt am 09.02.2021 25. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma
ASM Automobile & Service Mai GmbH

Jürgen Pfeiffer am 01.03.2021 25. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma
Jürgen u. Marcus Pfeiffer GbR

Christian Herold am 10.03.2021 15. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma    
Car Service Zehlendorf GmbH   
 
Jörg Landgraf am 13.03.2021 15. Jubiläum
Inhaber unserer Mitgliedsfirma    
Landgraf Automobil GmbH    
  

Meisterjubiläen Januar – März 2021

Geburtstagsjubiläen Januar - März 2021 

Gerhard Strempel                                                                                    am 04.01.2021   70. Ehrentag

Manfred Thielemann                                                                                  am 09.01.2021                                     80. Ehrentag

Detlef Dürr                                                                          am 26.01.2021                                      50. Ehrentag

Anja Yvonne Piontek                                                                          am 28.01.2021             50. Ehrentag

Michael Dautz                                                                     am 03.02.2021             70. Ehrentag

Andreas Michalak                                                                   am 18.02.2021             60. Ehrentag
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UNSERE JUBILARE

Gründungsjubiläen Januar – März 2021 

unsere Mitgliedsfirma 
Frank Standhardt am 01.02.2021                             15. Jubiläum
Coppistr. 5, 10365 Berlin   
 
unsere Mitgliedsfirma 
Krage Auto GmbH am 05.02.2021 30. Jubiläum
Richardstr. 95, 12043 Berlin

unsere Mitgliedsfirma 
Bodo Wilhelm Herbert Bitterling am 05.02.2021  20. Jubiläum
Lehderstr. 24, 13086 Berlin

unsere Mitgliedsfirma
M-Trans-Fahrzeugservice GmbH am 01.03.2021  20. Jubiläum
Plauener Str. 161, 13053 Berlin

unsere Mitgliedsfirma
Reifen-Müller Georg Müller GmbH & Co. KG am 22.03.2021  50. Jubiläum
Köpenicker Str. 153, 10997 Berlin 

Jubiläen und Ehrungen
Die allerbesten Glückwünsche!

unsere Mitgliedsfirma  
Frank Müller am 02.01.2021                           40. Jubiläum
Trettachzeile 15, 13509 Berlin

unsere Mitgliedsfirma
PMAutomobiltechnik GmbH  am 06.01.2021 15. Jubiläum
Staakener Str. 24, 13581 Berlin

Rainer Teickner                                                                                 am 21.02.2021                                     65. Ehrentag

Eduard Sedlacek                                                                         am 07.03.2021                                      65. Ehrentag

Harald Stümpel                                                                          am 17.03.2021             60. Ehrentag

Burkhard Meyer                                                                    am 27.03.2021             55. Ehrentag

Geburtstagsjubiläen Januar - März 2021 
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N ac hru f  
Am 11.11.2020 verstarb im 80. Lebensjahr unser ehemaliger Ausbilder

Rupprecht Sobisch
Traurig nehmen wir Abschied von einem Mann, der die 
Ausbildung  in der Fachschule für Kfz-Technik der Innung 
des Kfz-Gewerbes Berlin mit großem Erfolg geprägt hat. 

Herr Sobisch war vom 01.01.1992 bis zum 30.09.1999 als 
Technischer Ausbilder in der Fachschule für Kfz-Technik  
beschäftigt. Mit hervorragendem Fachwissen, unermüd-
licher Tatkraft, Energie und viel Freude am Lehren, präg-
te er die Aus- und Weiterbildung im Kraftfahrzeuggewer-
be Berlins.

Wir haben Herrn Sobisch sehr geschätzt und werden ihn als pflichtbewussten und stets enga-
gierten Menschen in Erinnerung behalten. 

Im Namen des Vorstands, der Geschäftsführung und aller Mitarbeiter der Kfz-Innung Berlin möch-
ten wir der Familie unser herzlichstes Beileid aussprechen.

Wir sichern Sie ab – mit 
passgenauen Lösungen für Ihren Betrieb.

IndividuelleAbsicherung fürdas Hand-werk

Gebietsdirektion Berlin, Bismarkstraße 101, 10625 Berlin
Telefon 030 884486-20, gd.berlin@signal-iduna.de

Egal ob Tischler, Bäcker, Fleischer oder ein anderes Handwerk – mit BetriebsPolice select sichern Sie Ihren Handwerksbetrieb ganz individuell 

gegen alle Risiken ab und wählen nur Leistungen, die Sie auch wirklich benötigen. Setzen Sie auf ein Versicherungspaket, das immer für Sie 

da ist – ganz nach Ihren Wünschen.

BG_5_210x148_mm_4c.indd   1 13.11.20   12:39
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WICHTIGE INFOS

Seminarplanung 2021
Liebe Innungsmitglieder, 
werte Betriebsinhaber/innen, 

obwohl wir aufgrund der Corona-Pan-
demie auf unsere Präsenzveranstal-
tungen in diesem Jahr fast komplett 
verzichten mussten, möchten wir Ih-
nen als Innung im Jahr 2021 wieder er-
möglichen, auf den aktuellen Stand 
der Rechtsprechung gebracht zu wer-
den. Unser Vertrauensanwalt, Umut 
Schleyer, freut sich sehr darauf, Sie über 
aktuelle Urteile zu informieren bzw. na-
türlich auch darauf, Ihre rechtlichen Fra-
gen beantworten zu können. 

Die Vorträge sollen vorerst ausschließ-
lich als Online-Seminare stattfin-
den, wobei wir die technischen Mög-
lichkeiten nutzen werden, um auch 
in diesem Format intensive und anre- 

gende Nachfragen/Diskussionen zu er- 
möglichen.

Sie können den Inhalt der Seminare 
mitgestalten, indem Sie uns per E-Mail 
Ihre Fragen senden (an k.hanft@kfz-in-
nung-berlin.de). Wir werden die Fra-
gen/Themenwünsche an Herrn Rechts-
anwalt Schleyer weiterleiten. 

Weil wir eben nicht nur: „Drüber reden, 
sondern auch Machen“ wollen, wird es am 
Mittwoch, den 27.01.2021, 16–18 Uhr 
das erste Online-Seminar geben. 

Vorläufige Themen: 

u	Unfallregulierung – Probleme und  
 Chancen

u	vom 1. Kundenkontakt bis zum  
 Zahlungseingang

u	Unterschied zwischen Haftpflicht  
 und im Kasko

u	Tricks der Haftpflichtversicherung     
 – was kann ich tun?

u	Besprechung der aktuellen Urteile  
 des Gerichtshofes

Nutzen Sie unseren 
Nutzen Sie unseren Service und bringen Sie Ihr Wissen auf den aktuellen Stand 

der Rechtsprechung! Wir würden uns freuen! 

Zusätzlicher AU-Schulungsort  
Ab 01.01.2021 bietet die Innung des Kfz-Gewerbes AU-Lehrgänge in 
der Fachschule für Kfz-Technik in Bernau an. 

Der Zentralverband des Kraftfahrzeughandwerks (ZVK) hat im  
November 2020  auch die Fachschule für Kfz-Technik Berlin in Ber-
nau als AU-Schulungsstätte anerkannt.                                
 

Sie können ab dem 01.01.2021 aus 2 Standorten den Lehrgangsort 
für die erforderliche AU-Schulung bei der  
online-Anmeldung wählen. 

AU-Schulungsstätten

Berlin: 
Obentrautstr. 16-18
10963 Berlin  
 
Bernau:
Halle 13   
Wandlitzer Chaussee 41  
16321 Bernau    
OT Waldfrieden   
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VORSTAND

Persönliche Wor te vom Obermeister

Liebe Kollegen und Kolleginnen,

Das Jahr ist nun zu Ende. Ein Jahr das uns vor allem viel 
zu denken gegeben hat. Es hat uns gezeigt wie verletz-
lich unsere Wirtschaft doch ist. Für jeden von uns gab 
und gibt es Aufgaben an die wir vor 12 Monaten nicht 
mal im Traum gedacht haben. Eine Ende dieser schwie-
rigen und doch aufregenden Zeit ist nicht abzusehen 
und die Folgen, auch langfristig, erst Recht nicht.

Unsere Branche im Handwerk ist durch die so genannte 
Systemrelevanz noch gut durchgekommen. Das liegt in 
der Liebe zum Auto über alle sozialen Gruppen hinweg.

Leider missbraucht unser Senat diese Krisensituation 
um möglichst viele nur von Ideologie getragenen Din-
ge umzusetzen und vor allem festzusetzen. Der Rück-
bau der Straßen um einer saisonabhängigen Gruppe 
viel Platz zu bieten, nimmt unerträgliche Ausmaße an. 
Ich will nicht sagen das Radfahrer nicht in unsere Mo-
bilitätsstruktur gehören, aber ein ständiges Feindbild 
Auto zu schaffen ist auch nicht der richtige Weg.

Warum appelliert die Politik, sofern man sie noch so nen-
nen kann, nicht an alle, sich miteinander unsere Straßen 
zu teilen und aufeinander in beide Richtungen Rücksicht 
und Verständnis zu bekommen? Das wäre ein Ansatz ei-
nander besser zu verstehen und sich im Verkehr zu ver-
tragen - weg mit den Feindbildern! 

Was Sie und wir tun können, in unserem kleinen eigenen 
Kosmos, ist die Dinge so zu beeinflussen, um wenigstens 
hier etwas zu verbessern.

Diese Pandemie wird auch, wenn auch nicht ohne Fol-
gen, einmal Geschichte sein.
Wir müssen alle konzentriert bleiben und unsere Exis-
tenzen sehr gut im Auge behalten, dann kommen wir 
auch da durch. 

Sie haben die Kraft dazu und auch das nötige glückliche 
Händchen, davon sind wir überzeugt!

Ich wünsche allen, auch im Namen unseres Vorstandes 
und Ihrer Innung, Gesundheit, ein glückliches Händchen 
und ein erfolgreiches Neues Jahr.

Ihr Thomas Lundt
Obermeister
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